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Rr . 27. Donnerstag , 7. Mar 1914 .
Die Hundstaxe betreffend .

Die Besitzer von Hunden werden darauf
hingewiesen, daß bei Vermeiden der einfachen
Taxnachzahlung und der doppelten Taxent-
richtung als Strafe , neben welcher die Ein¬
ziehung der Hunde , für welche die Taxe nicht
rechtzeitig bezahlt wird , angevrdnet werden
kann , jeder über 6 Wochen alte Hund
in der ersten Hälfte des Monats Juni
bei der Stenereinnehmerei am Ort des
Wohnsitzes oder des dauernden Auf¬
enthaltes des Besitzers anzumelden und
für denselben gleichzeitig die vorge -
fchriebene Taxe zu entrichten ist.

Ueber 6 Wochen alte Hunde , welche nach
diesem Termin bis zum 3l . Mai des nächsten
Jahres in Besitz genommen oder in die Ge¬
meinde eingebracht werden , sind innerhalb
4 Wochen nach der Besitzerlangung bezw. Ein¬
bringung , Hunde , welche erst

'
nach dem An-

ineldetermin das Alter von 6 Wochen er
reichen , innerhalb 4 Wochen nach diesem Zeit¬
punkt anzumelden. Der Besitzer eines Hundes
hat hinsichtlich der Taxe den Rückgriff auf
den Eigentümer.

Die Bürgermeisterämter des Bezirks wer
den beauftragt, diese Verfügung noch besonders
in ortsüblicher Weise bekannt zu geben .

Auf Mitteilung des Verzeichnisses vonseiten
der Steuereinnehmerei nach § 3 der Vollzugs¬
verordnung vom 5 . Mai 1896 haben die
Bürgermeister sodann nach 8 4 dieset Ver¬
ordnung zu verfahren und hierher zu berichten .

Wir erwarten , daß der Vorlagetermin mit
dem 1 . Juli pünktlich eingehalten wird.

Ferner ist auch während des Jahres je
weils sofort zu berichten , wenn in einem Falle
die gesetzlich vorgeschriebene Anmeldung und
Bertaxung eines Hundes unterbleibt.

Dem Polizeipersonal ist die Ueberwachung
des Vollzuges dieser Vorschriften von neuem
einzuschärfen .

Wir bemerken , daß in den Gemeinden Dur¬
lach und Weingarten die höhere HnndStaxe
von 16 Mark zu erheben ist.

Durlach den 1 . Mai 4914 .
Großherzogliches Bezirksamt.

Das Aushebungsgeschäft 1914 betr .
Die Aushebung der Militärpflichtigen des Aus¬

hebungsbezirks Durlach für das Jahr 1914 findet in
der Zeit vom 13 . bis 15 . Mai 1914 in den Sälen der
„Festhalle " in Dnrlach . Bismorckstraße 13, statt . Es
haben sich außer den Militärpersonen , welche durch
das Königl. Bezirkskommando geladen werden , zu
stellen am :

Mittwoch IsZ. Mai jyj4 ,
vormittag » r ' r Uhrr

1 . die abgewiescnen Einjährig -Freiwilligen,
L. die bei der letzten Musterung slir dauernd un¬

tauglich erklärten Militärpflichtigen,3 . die zum Landsturm vvrgeschlaqeiicn Militär¬
pflichtigen,

4 die zur Ersatzreserve vorgcschlagencn Mann -
schäften und

ö . die vorläufig für tauglich erklärte» Pflichtigen,
soweit sie ans diesen Tag geladen werden :

Donnerstag den j4 . Mai jy )s4,
vormittag » « Uhr »

dir vorläufig für tauglich erklärten Pflichtigen, soweit
sie auf diesen Tag geladen weiden :

Freitag Sen jS . Mai jyj4 ,
vormittag » ? 3/ « Uhr -

der Rest der für tauglich erklärten Mannschaften.
Am Freitag Sen ljS . Mai ^ Yj4 wird zugleichüber Zurücksteüungsgesuche und Reklamationen , auchüber Zurückstellungen zur Vermeidung des gleich¬

zeiligen Dienens zweier oder mehreren Brüder ent¬
schieden werden, wozu der betr . Mann und seine An¬
gehörigen behufs ärztlicher Untersuchung zur Stelle
sein müssen .

Jeder in den Grundlisten des diesseitigen Bezirks
eingetragene Militärpflichtige ist befugt , im Aus-
kebungstermin zu erscheinen und der Oberersatzkom¬
mission etwaige Anliegen vorzutragen .

Militärpflichtige , welche in obigen Terminen nicht
pünktlich erscheinen , werden , sofern sie nicht zugleicheine härtere Strafe verwirkt haben , mit Geld bis zu30 Mk . oder mit Haft bis zu 3 Tagen bestraft . Istdie Versäumnis in böswilliger Absicht oder wiederholt
erfolgt , so können sie des Anspruchs auf die gesetzlichen
Begünstigungen (d . h . auf Zurückstellung oder Be¬
freiung voni Militärdienst in Berücksichtigung bürger¬
licher Verhältnisse) verlustig erklärt und als unsichere
Dienstpflichtige sofort in die Armee eingestellt werden .
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Sämtliche Militärpflichtige hoben die ihnen be-
händigten Musterungsausweise (oder Berechtigungs¬
scheine ) mitzubringen .

Die Bürgermeisterämter haben vorstehendes in den
Gemeinden in ortsüblicher Weise zu veröffentlichenund erhalten Verzeichnisse der Stellungspflichtigen
ihrer Gemeinden mit dem Auftrag , die Mannschaften
ordnungsmäßig vorzuladcn und ihnen noch besonders
die Auflage zu machen , am Aushebungstage sauber
gewaschen und in völlig nüchternem Zustande vor der
Oberersatzbehörde zu erscheinen ; Leute , welche sich
durch den Genuß geistiger Getränks in einem Zustande
befinden, der geeignet ist, das Urteil des untersuchen¬
den Arztes irgendwie zu beeinflussen , werden von der
Untersuchung zurückgewiesen und gemäß H 30 P .-St .°
G .-B . solange in polizeilichen Gewahrsam genommen ,bis sie vollständig nüchtern sind und ordentlich ärzt¬
lich untersucht werden können .

Die mit unrei schriftlicher Eröffnungsbeurkundungder Pflichtigen versehenen Verzeichnisse sind sodann
baldtuulichst anher zurückzusenden .

Tie Bürgermeister und die Polizeidiener der Ge¬
meinden werden dafür verantwortlich gemacht , daß
vunseiten der Pflichtigen jede Ausschreitung vermieden
wird , Lärm , Trunkenheit rc . werden streng bestraft.

Die Herren Bürgermeister , ans deren Gemeinden
durch die Obcrersatzkommission zu erledigende Zurück¬
stellungsgesuche unö Dienstbesteiungsgesuchevorliegen,haben sich am

Freitag den zS . Mai 1dis4,
vormittag » jsv Uhr »

gleichfalls im Allshebungslokal einzufinden.
Dur lach den 2 . Mai 19l4 .

Der Civilvorsitzende der Eriatzkommission des Aus-
ch .

Die Versicherung gegen Hagelschaden
betreffend .

Nr . 12,341 . Die Kreisversammlung des
Kreises Karlsruhe hat unterm 30 . März ds .
Js . zugestimint , daß vom Beitrag der Hagel¬
versicherten zum staatlichen Hagelversicherungs -
foud mit 50 "/» die Hälfte mit 25 o/„ der
Vorprämie auf den Kreis übernommen wird .

Durlach den 2 . Mai 1914 .
Bezirksamt .

Die Bildung eines Fischereigebiets der
Treckwalz betreffend .

Es ist für das Gebiet der sogen. Dreckwalz
in den Gemeinden Wössingen , Jöhlingcn und
Weingarten die Bildung einer Fischereigenossen¬
schaft in Aussicht genommen . Das Fischerei¬
gebiet umfaßt auf den Gemarkungen :

1 . Wölftttstln :
die Drcckwalz bis zur Gemarkungsgrenze Jöh -
lingen mit den Zuflüssen :

o ) links der Dreckwalz : den Krebsbach,
l>) rechts der Dreckwalz : einen nicht näher

benannten Quellbach .
Herr Bäckermeister Wilüelm Nottcr aus

Wössingen hat eine etwa 400 m lange Strecke

in der Dreckwalz oberhalb Wössingen mit
2jährigen Regenbogenforellen besetzt und mit
einer Einfriedigung umgeben.

2 . Iöhkiygen :
von der Wössinger bis zur Weingarteuer Ge¬
markungsgrenze mit den Zuflüssen :

a) links : keine ,
b) rechts : das Grundwasser und einen un¬

benannten Graben .
3 . Weingarte« :

von der Jöhlinger Gemarkungsgrenze bis zumoberen Ortsetterbeginn von Weingarten mit
den Zuflüssen :

a) links : keine ,
b ) rechts : ein Quellwasser , die sagenannte

Lettengrube und ein Graben ohne be¬
sondere Benennung .

Fischereiberechtigt ist auf Gemarkung Wös¬
singen die Gemeinde Wössingen mit einer
Wasserfläche von 4,6 Irin Länge und 93,70 a
Fläche , aus Gemarkung Jöhlingen die Ge¬
meinde Jöhlingen mit einer Wasserfläche von
3,7 lrm Länge und 94,52 a Fläche und auf
Gemarkung Weingarten die Gemeinde Wein¬
garten mit einer Wasserfläche von 2,7 km
Länge und 88,47 a Flüche.

Etwaige Einsprachen sind schriftlich oder-
mündlich spätestens bei der hierzu aus :
Dienstag , 2. Jnni 1Sl4. vormittags 10 Nhr.in das Amtsgebäude des Großh . Be¬

zirksamts Durlach anberaumten Tagfahrt
vorzubringen .

Durlach den 2 . Mai 1914.
Großherzogliches Bezirksamt .

Stratzenwiirterstelle .
Die Straßenwärterstelle Strecke Nr . 48 deS

Kreiswegs Nr . 29 Durlach - Thomashof , mit
dem Wohnsitz in Durlach oder Stupferich , istneu zu besetzen . Der Jahreslohn beträgt 720
und steigt durch zweijährige Zulagen von je24 bis 960 ^ v.

Andauernde gute Führung und Leistung ge¬währt Aussicht auf Erlangung eines Ruhe¬
gehalts , sowie im Todesfall ans Gewährungvon Sterbegeld , Witwen - und Waiscngeld .Bewerber »vollen sich unter Vorlage der
Mililärpapiere , des gemeinderätlichen Leu¬
mundszeugnisses » ud ärztlichen Gesundheits¬
zeugnisses längstens bis zum l8 . Mai d I .bei Straßenmeister Rübenacker in Durlachanmelden .

Karlsruhe den 1 . Mai 1914 . .Gr . Wasser- und Straßenbauinspektion .
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